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Stellungnahme zum 3. Gesetz zur Änderung des 

Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes (AFBG) 

Attraktivitätssteigerung der 

Berufsbildung durch Förderung 

der Aufstiegsfortbildung 

Der Gesetzesentwurf zur Änderung des AFBG 

setzt ein wichtiges Signal zur Attraktivitätssteige-

rung der höheren Berufsbildung in Deutschland. 

Die Förderung der beruflichen Aufstiegsfortbil-

dung wird damit in vielen Bereichen spürbar 

verbessert. Der Zentralverband des Deutschen 

Handwerks begrüßt daher das Gesetzgebungs-

vorhaben ausdrücklich und spricht sich für ein 

schnelles Inkrafttreten der Regelungen aus. 

Das Inkrafttreten der 3. AFGB-Novelle darf ins-

besondere nicht durch eine langwierige Finan-

zierungsdiskussion zwischen Bund und Ländern 

gefährdet werden. Da die Förderung des berufli-

chen Nachwuchses und eine nachhaltige Fach-

kräftesicherung Aufgaben sowohl des Bundes 

als auch der Länder sind, besteht aus Sicht des 

Handwerks keine Veranlassung, das bewährte 

Finanzierungsmodell für das AFBG zu modifizie-

ren. 

Die im Gesetzesentwurf vorgesehenen Maß-

nahmen zur finanziellen Entlastung von Fortbil-

dungsteilnehmer/-innen stellen wesentliche Ver-

besserungen für diese dar. Positive Auswirkun-

gen auf die Fortbildungsbereitschaft dürften ins-

besondere die Anhebung der Erhöhungsbeiträge 

zum Unterhaltsbedarf sowie die Erhöhung bzw. 

Einführung einer Bezuschussung des Unter-

haltsbeitrags und der Maßnahme- und Prü-

fungskostenförderung haben. 

Das Handwerk begrüßt auch die Flexibilisierung 

des Zugangs zur Förderung. Dies kommt insbe-

sondere leistungsstarken Zielgruppen, die Aus- 

und Fortbildung von Anfang an miteinander ver-

binden wollen, zugute. 

Die gesetzlichen Bestimmungen werden an vie-

len Stellen klarer und verständlicher formuliert, 

sodass der Vollzug vereinfacht und mehr Trans-

parenz für Bezieher/-innen von Meister-BAföG 

entstehen wird. 

Damit sind viele Weiterentwicklungsvorschläge 

des Handwerks für die AFBG-Novellierung auf-

gegriffen worden. Weitere Schritte zur Fortent-

wicklung des Förderinstruments, insbesondere 

die Förderung mehrerer Fortbildungsabschlüsse, 

sollten in der Zukunft aber nicht aus den Augen 

verloren werden. Perspektivisch sollte das AFBG 

die Förderung von öffentlich-rechtlich geregelten 

Abschlüssen von der DQR-Stufe 5 bis 7 zulas-

sen. Hierzu ist der Etat für das AFBG noch wei-

ter auszubauen. 

Anmerkungen zu einzelnen 

Vorschriften 

1. § 2 Absatz 1 

Durch die Streichung der bisherigen Nr. 1 

der Vorschrift ist die Förderung nach dem 

AFGB nicht mehr zwingend vom Vorliegen 

eines anerkannten Berufsabschlusses oder 

einer gleichwertigen Qualifikation abhängig. 

Diese Änderung wird begrüßt, weil dadurch 

der Zugang zur AFBG-Förderung flexibilisiert 

wird. Dies nützt vor allem Personen ohne 

Berufsabschluss, aber mit langjähriger Be-

rufserfahrung. Es ist sachgerecht, dass sich 

die Förderfähigkeit nach dem AFBG aus-

schließlich nach den Zulassungsvorausset-

zungen der einschlägigen Fortbildungsord-
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nung ergibt. Wer berechtigt ist, einen Fort-

bildungsabschluss zu erwerben, muss auch 

Anspruch auf Förderung des entsprechen-

den Fortbildungslehrgangs haben. 

2. § 2 Absatz 3 Nr. 2 c) 

Die neue Vorschrift zur Bestimmung der 

Fortbildungsdichte von Teilzeitlehrgängen 

stellt eine Verbesserung dar, da damit die 

Spielräume für die Fortbildungsteilnehmer 

und Lehrgangsanbieter sowie die Rechts-

klarheit für die Betroffenen erhöht werden.  

Die vorgesehene durchschnittliche Unter-

richtsdichte von 18 Unterrichtsstunden pro 

Monat ist aus pädagogischen Gründen 

nachvollziehbar und erscheint somit ange-

messen.  

3. § 2 Absatz 4 Satz 2 

Die Änderung der Definition von "förderfähi-

gen Unterrichtsstunden", die auf die Inhalte 

von Prüfungsregelungen abstellt, wird kri-

tisch gesehen: Fortbildungsordnungen re-

geln keine Lehrgangs- sondern lediglich Prü-

fungsinhalte (vgl. z. B. § 53 Absatz 2 Nr. 2 

BBiG). Es besteht die Gefahr, dass künftig 

Förderlücken entstehen, wenn Inhalte in den 

Lehrgängen vermittelt werden, die sich nicht 

explizit in einer Prüfungsregelung wiederfin-

den.  

Die aktuelle Formulierung in § 2 Absatz 3 

Satz 3 AFBG, die sowohl auf die Fortbil-

dungsregelungen als auch auf die daraus 

entwickelten Lehrpläne Bezug nimmt, ist fle-

xibler und sollte daher beibehalten werden.  

 

 

4. § 2 Absatz 5 

Die Umstellung von der Brutto- auf die Net-

tobetrachtung bei der Fortbildungsdichte von 

Maßnahmeabschnitten wird begrüßt. 

Für das Handwerk ist es wichtig, dass bei 

der Organisation der Fortbildungskurse ein 

möglichst breiter Gestaltungsspielraum für 

die Anbieter besteht. So muss es möglich 

sein, dass bei modular durchgeführten Vor-

bereitungskursen (wie z. B. den Meisterprü-

fungsvorbereitungslehrgängen) Lehrgangs-

pausen entstehen und in einzelnen Monaten 

kein Unterricht stattfindet. Diese Situation 

ergibt sich im Handwerk vor allem bei nicht 

ausreichender Teilnehmerzahl für das Zu-

standekommen eines Kurses in seltenen 

Handwerksberufen mit wenig Meisterprü-

fungskandidaten (z. B. Geigenbauer) oder 

aus Gründen der Kundenorientierung, z. B. 

weil Fortbildungskurse in bestimmten Beru-

fen in Zeiten mit weniger Arbeitsanfall ange-

boten werden (z. B. im Baubereich in der 

Winterpause).  

5. § 8 Absatz 2 Nr. 2 

Die Verkürzung der Wartezeit für den An-

spruch auf Meister-BAföG für aufenthaltsbe-

rechtigte Ausländer/innen auf 15 Monate 

wird begrüßt. Die berufliche Bildung leistet 

einen wichtigen Beitrag zur Integration von 

Migrantinnen und Migranten in Arbeitsmarkt 

und Gesellschaft. Die finanzielle Unterstüt-

zung bei der Aufstiegsfortbildung ist für die-

se Zielgruppe daher besonders wichtig. 

Auch Flüchtlinge, die aktuell in hoher Zahl in 

Deutschland aufgenommen werden, können 

von dieser Flexibilisierung profitieren, sofern 

für sie eine Aufstiegsfortbildung in Betracht 

kommt. 
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6. § 9 Absatz 2 

Die Ausnahmeregelung für Personen, die ih-

re für die berufliche Fortbildung erforderliche 

Vorqualifikation (i. d. R. den Ausbildungsab-

schluss) im Rahmen eines strukturierten Bil-

dungsprogramms parallel zur beruflichen 

Fortbildung erwerben, wird begrüßt. Damit 

wird insbesondere die Förderung von Auf-

stiegsfortbildungslehrgängen für Studienab-

brecher/innen ermöglicht, die den Schritt in 

die Weiterbildung oftmals bereits parallel zu 

ihrer (verkürzten) Berufsausbildung machen.  

In der Gesetzesbegründung wird zutreffend 

dargelegt, dass dieser Bildungsweg eher die 

Ausnahme als die Regel ist. Das zugrunde-

liegende Bildungsprogramm muss daher im 

Einzelfall schlüssig sein. Die Handwerks-

kammern sind als zuständige Stelle für die 

berufliche Bildung in der Lage, die pädago-

gische Qualität solcher Angebote für beson-

dere Zielgruppen zu beurteilen. Der Geset-

zesentwurf weist den zuständigen Stellen 

daher zu Recht die Aufgabe zu, entspre-

chende Programme anzuerkennen. 

Die Regelung im Folgeabsatz, die den Er-

werb der erforderlichen Berufspraxis bis zum 

Ende der Lehrgangszeit zulässt, wird eben-

falls als sinnvolle Flexibilisierung begrüßt.  

7. § 9 Absatz 4  

Die Öffnung der Förderung für akademisch 

qualifizierte Personen ist sinnvoll, um die 

Durchlässigkeit zwischen akademischem 

und beruflichem Bildungssystem zu fördern.  

Fragwürdig erscheint der vorgesehene pau-

schale Ausschluss von Master-Absolventen 

von der AFBG-Förderung (§ 9 Absatz 4 

Satz 2). Die diesbezügliche Argumentation 

in der Gesetzesbegründung überzeugt inso-

fern nicht, als auch berufliche Fortbildungs-

abschlüsse dem DQR-Niveau 7 zugeordnet 

werden können und sich somit auch für aka-

demische Master ein beruflicher Aufstieg 

durch höchste berufliche Fortbildungsqualifi-

kationen (z. B. durch den Erwerb eines Be-

triebswirtabschlusses als Master eines tech-

nischen Studiengangs) realisieren kann.  

8. § 9 a Absatz 2 

Die für jeden Teilnehmer individuell von den 

Bildungsanbietern zu erstellenden Teilneh-

mernachweise sind mit einem hohen Ver-

waltungsaufwand für die Anbieter verbun-

den. Für Meistervorbereitungskurse heißt 

dies praktisch, dass die Bildungsstätten für 

jeden Teillehrgang mindestens eine Be-

scheinigung, bei Lehrgängen, die länger als 

ein Jahr dauern, sogar mindestens zwei Be-

scheinigungen ausstellen müssen. Eine Ver-

ringerung der Nachweisfrequenz und des 

damit verbundenen Verwaltungsaufwandes, 

wie sie in der Gesetzesbegründung be-

schrieben wird, ist aus Sicht des Handwerks 

nicht erkennbar.  

Die Beschränkung auf maximal eine Teil-

nahmebescheinigung oder gar der vollstän-

dige Verzicht auf selbige, sofern Leistungs-

kontrollnachweise des Bildungsanbieters 

vorliegen, wäre wünschenswert. Dafür 

spricht auch, dass entsprechende Präsenz-

nachweise nicht von den Hochschulen für 

den Bezug von Studierenden-BAföG ver-

langt werden. 

9. § 10  

Die Anhebung der Erhöhungsbeträge für 

den Unterhaltsbedarf von Teilnehmern, Ehe- 

oder Lebenspartner sowie von Kindern wird 

ausdrücklich begrüßt. Auch die Anhebung 

des Kinderbetreuungszuschlags für Alleiner-
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ziehende ist angemessen und sinnvoll, um 

der Lebenssituation von vielen fortbildungs-

willigen Erwachsenen mit Familienpflichten 

gerecht zu werden.  

10. § 12  

 

 Absatz 1 

Die Anhebung des maximalen Beitrags zu 

den Lehrgangs- und Prüfungsgebühren auf 

15.000 € wird begrüßt. Damit wird der all-

gemeinen Kostensteigerung, die sich auch 

auf Fortbildungsangebote auswirkt, Rech-

nung getragen.  

Da zu den reinen Kursgebühren in der 

handwerklichen Aufstiegsfortbildung häufig 

auch hohe Kosten für Verbrauchsmaterialien 

in den Lehrwerkstätten (wie z. B. für Holz, 

Metall oder sonstige Werkstoffe) sowie be-

sondere Werkzeuge hinzutreten, sollte klar-

gestellt werden, dass diese ebenfalls im 

Rahmen des Maximalbeitrags von 15.000 € 

förderfähig sind. In der Zahntechnikermeis-

terausbildung kann es z. B. zu Zusatzkosten 

für Arbeitsmaterialen von bis zu 6.000 € 

kommen. Die Förderung der notwendigen 

Arbeitsmittel im Rahmen des Weiterbil-

dungsstipendiums der Stiftung Begabtenför-

derung Berufliche Bildung könnte insoweit 

als Vorbild für das AFBG dienen. 

Aus Sicht des Handwerks besonders erfreu-

lich ist die Anhebung des maximalen För-

derbetrags für die Kosten des Meisterprü-

fungsprojekts auf 2.000 € und die Einfüh-

rung einer Bezuschussung für diesen Bei-

trag.  

Durch die Beschränkung in § 12 Absatz 1 

Nr. 2 auf die reinen Materialkosten des Meis-

terprüfungsprojektes können hiervon jedoch 

nicht alle Handwerke gleichermaßen profitie-

ren. Während bei einigen Handwerken (z. B. 

Zahntechnikern) insbesondere das in der 

Prüfung zum Einsatz kommende Material 

hohe Prüfungskosten erzeugt, entstehen bei 

anderen Berufen sonstige Zusatzkosten, wie 

z. B. im Elektrotechniker- oder im Installa-

teur- und Heizungsbauer-Handwerk die Kos-

ten für die Nutzung von Werkstätten und 

Maschinen zur Durchführung der prakti-

schen Arbeiten (Kosten im oberen drei- bis 

vierstelligen €-Bereich). Aus Sicht des ZDH 

wäre es daher sinnvoll, alle tatsächlich für 

die Prüfungsteilnehmer/innen anfallenden 

Kosten für die Durchführung einer Meister-

projektarbeit zu fördern. Die in der Geset-

zesbegründung getroffene Annahme, dass 

diese Kosten bislang stets von Arbeitgebern 

oder Bildungsträgern getragen werden, ist 

nicht immer zutreffend (z. B. nicht bei be-

schäftigungslosen Prüflingen). Aufgrund der 

Deckelung des maximalen Förderbetrags 

auf 2000 € erscheint die vorgeschlagene 

Erweiterung der Förderung auch im Rahmen 

des derzeitigen AFBG-Haushaltsansatzes 

realisierbar.  

Die von der Bundesregierung gegenüber 

dem Bundesrat angekündigte Anhebung der 

Bezuschussung für die Maßnahme- und 

Prüfungskosten auf 35 % ist ein Fortschritt, 

erscheint jedoch noch halbherzig. Ange-

sichts eines in Deutschland kostenfreien 

Hochschulstudiums fordert der ZDH, dass 

die Bezuschussung sämtlicher Maßnahme-

kosten auf 50 % angehoben wird. 

 Absatz 2 

Die Förderung des Unterhalts für Teilneh-

mer/innen an Vollzeitkursen ist ebenso wich-

tig wie die Maßnahmeförderung.  

Die zwar noch nicht im Gesetzesentwurf ab-

gebildete, aber von der Bundesregierung in 
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ihrer Gegenäußerung zur Bundesratsstel-

lungnahme angekündigte Anhebung des 

Zuschussanteils zum Unterhaltsbeitrag von 

44 auf 50 % begrüßt der ZDH daher aus-

drücklich. Damit wird nach langer Zeit die 

volle Gleichbehandlung von Studierenden 

und Fortbildungsteilnehmern bei der Unter-

haltsförderung hergestellt.   

11. § 13 b 

Die Anhebung des Darlehensteilerlasses 

von 25 auf 40 % (s. ebenfalls Ankündigung 

der Bundesregierung in der Gegenäußerung  

zur Bundesratsstellungnahme) ist ein positi-

ves Signal für Prüfungsteilnehmer und setzt 

ein Zeichen der Anerkennung für erfolgrei-

che Prüfungsteilnehmer/innen. 

Die Ausdehnung der Stundungs- und Er-

lassmöglichkeiten auf Personen, die Ange-

hörige häuslich pflegen, ist sozialpolitisch zu 

begrüßen. 

12. § 17 a 

Die Anhebung der Vermögensfreibeträge ist 

richtig. Sie nützt insbesondere künftigen Un-

ternehmerinnen und Unternehmern im 

Handwerk, deren privates Vermögen für 

Gründungs- bzw. Übernahmezwecke benö-

tigt wird.  

 

Zusammenfassung 

Das 3. Änderungsgesetz zum AFB sieht 

spürbare Verbesserungen für Aufstiegsfort-

bildungsteilnehmer/innen vor. Der ZDH be-

grüßt insbesondere folgende Maßnahmen: 

 Verbesserung der Unterhaltsförderung 

durch Anhebung der Erhöhungsbeiträge 

für Teilnehmer/innen, Ehe- oder Leben-

spartner/innen sowie Kinder 

 Anhebung der maximalen Beiträge zur 

Förderung von Lehrgangs- und Prü-

fungsgebühren sowie der Kosten für das 

Meisterprüfungsprojekt 

 Einführung einer Bezuschussung für die 

Meisterprüfungsprojektkosten  

 Anhebung des Unterhaltszuschusses 

auf 50 % wie bei Studierenden. 

In folgenden Punkten sieht der ZDH noch 

Potenziale für weitere Verbesserungen: 

 Regelförderung eines zweiten Fortbil-

dungsziels im Rahmen eines anerkann-

ten Berufslaufbahnkonzeptes 

 Förderung von Verbrauchsmaterialkos-

ten in den Meisterkursen sowie von Ne-

benkosten zur Erstellung des Meister-

prüfungsprojekts im Rahmen der maxi-

malen Förderbeträge 

 Anhebung des Maßnahme- und Prü-

fungskostenzuschusses auf 50 % 

 weitere Bürokratieentlastungen für Bil-

dungsanbieter. 

 


